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Darstellung der Gesetzessystematik
(§§ 28, 16 WEG; § 259 BGB)
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§ 28 Wirtschaftsplan, Rechnungslegung

(1) Der Verwalter hat jeweils für ein Kalenderjahr einen Wirtschaftsplan 
aufzustellen. Der Wirtschaftsplan enthält: 

1. die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben bei der Verwaltung 
des gemeinschaftlichen Eigentums;

2. die anteilmäßige Verpflichtung der Wohnungseigentümer zur 
Lasten- und Kostentragung;

3. die Beitragsleistung der Wohnungseigentümer zu der in § 21 Abs. 5 
Nr. 4 vorgesehenen Instandhaltungsrückstellung.

(2) Die Wohnungseigentümer sind verpflichtet, nach Abruf durch den 
Verwalter dem beschlossenen Wirtschaftsplan entsprechende 
Vorschüsse zu leisten. 
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§ 28 Wirtschaftsplan, Rechnungslegung

(3) Der Verwalter hat nach Ablauf des Kalenderjahres eine Abrechnung 
aufzustellen. 

(4) Die Wohnungseigentümer können durch Mehrheitsbeschluss jederzeit 
von dem Verwalter Rechnungslegung verlangen. 

(5) Über den Wirtschaftsplan, die Abrechnung und die Rechnungslegung 
des Verwalters beschließen die Wohnungseigentümer durch 
Stimmenmehrheit.
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16 Nutzungen, Lasten und Kosten 

(1) Jedem Wohnungseigentümer gebührt ein seinem Anteil 
entsprechender Bruchteil der Nutzungen des gemeinschaftlichen 
Eigentums. Der Anteil bestimmt sich nach dem gemäß § 47 der 
Grundbuchordnung im Grundbuch eingetragenen Verhältnis der 
Miteigentumsanteile. 

(2) Jeder Wohnungseigentümer ist den anderen Wohnungseigentümern 
gegenüber verpflichtet, die Lasten des gemeinschaftlichen Eigentums 
sowie die Kosten der Instandhaltung, Instandsetzung, sonstigen 
Verwaltung und eines gemeinschaftlichen Gebrauchs des 
gemeinschaftlichen Eigentums nach dem Verhältnis seines Anteils 
(Absatz 1 Satz 2) zu tragen. 
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§ 259 Umfang der Rechenschaftspflicht

1. Wer verpflichtet ist, über eine mit Einnahmen oder Ausgaben 
verbundene Verwaltung Rechenschaft abzulegen, hat dem 
Berechtigten eine die geordnete Zusammenstellung der Einnahmen 
oder der Ausgaben enthaltende Rechnung mitzuteilen und, soweit 
Belege erteilt zu werden pflegen, Belege vorzulegen.
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Das Finanzierungssystem der WEG 

und die bisherige Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofs zu Fragen 

der WEG -Abrechnung
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BGH, Urteil vom 4.12.2009, V ZR 44/09 

Tatsächliche und geschuldete Zahlungen der

Wohnungseigentümer auf die Instandhaltungs-

rücklage sind in der Jahresgesamt- und -

Einzelabrechnung weder als Ausgabe noch als

sonstige Kosten zu buchen. In der Darstellung der

Entwicklung der Instandhaltungsrücklage, die in die 

Abrechnung auf-zunehmen ist, sind die 

tatsächlichen Zahlungen der Wohnungseigentümer

auf die Rücklage als Einnahmen darzustellen und 

zusätzlich auch die geschuldeten Zahlungen

anzugeben. 

Mit guten Gründen sieht das WEG auch insoweit 

davon ab, jede einzelne Verwaltungsschuld 

umzulegen; statt dessen bietet es mit den 

Vorschriften über den Wirtschaftsplan und die 
Jahresabrechnung (§ 28 WEG) ein 

anpassungsfähiges Instrumentarium von Vorschuss-

und Nachforderungen sowie sonstigen Maßnahmen 

an.

BGH, Beschluss vom 21.04.1988, V ZB 10/87:
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Der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 

bleibt z. B. die Entscheidung überlassen, ob zur 

Tilgung bereits entstandener 

Verwaltungsschulden etwa Sonderumlagen 

erhoben, Darlehen aufgenommen oder auf 

vorhandene, wenngleich für andere Zwecke 

gebildete Rücklagen zurückgegriffen werden soll.

BGH, Beschluss vom 21.04.1988, V ZB 10/87:
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Der ausgeschiedene Wohnungseigentümer haftet 

auch nach einer nach seinem Ausscheiden 

beschlossenen Jahresabrechnung den anderen 

Wohnungseigentümern weiter aus dem 

Wirtschaftsplan für die Wohngeldvorschüsse, 

welche während des Zeitraumes, als er 

Wohnungseigentümer war, fällig geworden sind.

BGH, Beschluss vom 30.11.1995 (V ZB 16/95):
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Nur hinsichtlich des Teils des nach der Einzel-

abrechnung auf den jeweiligen Wohnungs-

eigentümer entfallenden Betrages, der die nach 

dem Wirtschaftsplan beschlossenen Vorschüsse 

übersteigt, begründet der Beschluss über die 

Jahresabrechnung einen neuen (originären) 

Anspruchsgrund.

BGH, Beschluss vom 30.11.1995 (V ZB 16/95:)
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BGH, Beschluss vom 23.9.1999, VZ B 17/99:

Die Verpflichtung der Wohnungseigentümer zur 

Zahlung von Beitragsvorschüssen gelangt nicht 

schon mit der Entstehung der Lasten und 
Kosten, sondern nach § 28 Abs. 2 WEG erst 

durch den Beschluss der Wohnungseigentümer 

über den Wirtschaftsplan zur Entstehung.
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BGH, Beschluss vom 23.9.1999, V ZB 17/99:

In der Jahresabrechnung werden dann die im 

Geschäftsjahr tatsächlich erzielten Gesamtein-

nahmen und die geleisteten Gesamtausgaben 

gegenübergestellt und in der Einzelabrechnung 

nach dem geltenden Schlüssel auf die einzelnen 

Wohnungseigentümer verteilt.
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BGH, Beschluss vom 23.9.1999, V ZB 17/99:

Nur für den nach der Einzelabrechnung auf 

den jeweiligen Wohnungseigentümer 

entfallenden Betrag, der die nach dem 

Wirtschaftsplan beschlossenen Vorschüsse 

übersteigt, wird originär eine Schuld 

begründet.
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BGH, Beschluss vom 23.9.1999, V ZB 17/99:

Die Ausweisung der Beitragsrückstände in 

der Einzelabrechnung als eine Schuld des 

Wohnungseigentümers dient daher nur der 

Nachvollziehbarkeit der Abrechnung.
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Konsequenzen der Zweckbindung 

der Instandhaltungsrückstellung
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BGH, Urteil vom 4. Dezember 2009 – V ZR 44/09 -

Tatsächliche und geschuldete Zahlungen der 

Wohnungseigentümer auf die Instandhaltungsrücklage 

sind in der Jahresgesamt- und -einzelabrechnung weder 

als Ausgabe noch als sonstige Kosten zu buchen. In der 

Darstellung der Entwicklung der 

Instandhaltungsrücklage, die in die Abrechnung 

aufzunehmen ist, sind die tatsächlichen Zahlungen der 

Wohnungseigentümer auf die Rücklage als Einnahmen 

darzustellen und zusätzlich auch die geschuldeten 

Zahlungen anzugeben.
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Was muss eine Jahresabrechnung 

leisten?

(aus dem Vortrag von Dr. Jennißen beim Extraforum in Dortmund 05.11.210)
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Die Jahresabrechnung besteht aus

�verschiedenen Bestandteilen
�die verschiedene Ziele verfolgen

Die Jahresabrechnung ist

�in der Bankkontenentwicklung eine reine Einnahmen-/
Ausgabenrechnung

�in der Kostenverteilung verbrauchsorientiert und weitgehend 
periodengerecht zu erstellen
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Die Jahresabrechnung dient

�dem Ziel eines ausgeglichenen Jahresetats
�der Kontrolle des Verwalters

Die Jahresabrechnung muss

�für den vorgebildeten Wohnungseigentümer nachvollziehbar 
sein (Maßstab ist nicht Wirtschaftsprüfer und nicht Lieschen 
Müller)
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Die Jahresabrechnung ist

�nicht einfach

�keine Bilanz

�keine Gewinnermittlung (mit Abschreibungen und 
Ermittlung der gemeinen Werte/Verkehrswerte)
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Die JA soll darstellen

� wieviel Geld die Eigentümergemeinschaft am 
Jahresende noch im Besitz hat

� wieviel Geld im Kalenderjahr eingenommen wurde

� wieviel Geld im Kalenderjahr ausgegeben wurde und 
wofür

� wie hoch die Abrechnungsspitzen sind, um einen 
ausgeglichenen Jahresetat herzustellen

� ob Anlass besteht, dem Verwalter zu misstrauen.
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Musterabrechnung 

des VNWI
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Umsetzung der 

Musterabrechnung durch die

Softwarehersteller
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Kein Grund zur Panik !?
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Musterbeschlüsse zum 

Abrechnungswesen der WEG:

-Beschluss zur Genehmigung

der Jahresabrechnung 
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Die Gesamt- und Einzelabrechnung 

2010 wird genehmigt.
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- Verbuchung bei Rückständen

Fachsymposium, Berlin 24. März  2011

Bei Teilzahlungen von Eigentümern soll die 

Verbuchung der Zahlungen quotal auf die 

Bewirtschaftungskosten und auf die Beitrags-

verpflichtung zur Instandhaltungsrückstel-

lung, also im Verhältnis dieser Positionen im 

Einzelwirtschaftsplan, erfolgen.
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Auszug Seite 16

Buchungstechnisch ist indessen gleichwohl davon ausgegangen 
worden, dass die Instandhaltungsrückstellung über 8 29,38 € in voller 
Höhe erbracht wurde , was angesichts der Entscheidung vom 4.12.2009 
(V ZR 44/2009 = ZMR 2010, 300) falsch ist. Reichen n ämlich die 
Leistungen eines Wohnungseigentümers der Höhe nach nicht aus, um 
eine vollständige Tilgung der Betriebskosten und der 
Instandhaltungsrückstellung zu bewirken, so ist die  Leistung quotal auf 
die Forderungen zu verrechnen (so auch Jennißen, An m. zu der 
Entscheidung des BGH, ZMR 2010, 302 (304), vgl. Cass er und 
Schultheis, ZMR 2011, 85 (91 ganz unten), vgl. die d ort beispielhaft 
vorgenommene Buchung vom 03.12.2010).

Bei Teilzahlungen von Eigentümern soll 

die Verbuchung der Zahlungen in 
entsprechender Anwendung von § 366 

Abs. 2 BGB zunächst auf die 

Bewirtschaftungskosten  und dann auf die 

Beitragsverpflichtung zur Instandhaltungs-

rückstellung erfolgen.

Alternativ:

Fachsymposium, Berlin 24. März  2011



-Zwischenfinanzierung
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Der Verwalter wird ermächtigt, die 

Beitragsleistung zur bzw. Beträge aus der 

Instandhaltungsrückstellung zur Zwischen-

finanzierung von Liquiditätsengpässen zu 

verwenden. Der hierfür verwandte Betrag 

darf insgesamt 

€ ..................................

(3/12 des Plansumme des aktuellen 
Jahreswirtschaftsplans)
nicht überschreiten.

Beschlussvorschlag:
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Behandlung von Sonderfällen

-Abrechnung von Zusatzgebühren
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§ 16 Nutzungen, Lasten und Kosten

(3) Die Wohnungseigentümer können abweichend von Absatz 
2 durch Stimmenmehrheit beschließen, dass die 
Betriebskosten des gemeinschaftlichen Eigentums oder des 
Sondereigentums im Sinne des § 556 Abs. 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches, die nicht unmittelbar gegenüber Dritten 
abgerechnet werden, und die Kosten der Verwaltung nach 
Verbrauch oder Verursachung erfasst und nach diesem oder 
nach einem anderen Maßstab verteilt werden, soweit dies 
ordnungsmäßiger Verwaltung entspricht. 



§ 21 Verwaltung durch die Wohnungseigentümer 

(7) Die Wohnungseigentümer können die Regelung der 
Art und Weise von Zahlungen, der Fälligkeit und der 
Folgen des Verzugs sowie der Kosten für eine 
besondere Nutzung des gemeinschaftlichen Eigentums 
oder für einen besonderen Verwaltungsaufwand mit 
Stimmenmehrheit beschließen.

- Mehrere Rückstellungen
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Rücklage was ist das?

• zweckgebundenes Geld

• für Instandsetzungsmaßnahmen

und kein Zwischenfinanzierungspool (Heizöl, …)

Rücklage entsteht

• nicht durch Umbuchung auf ein Konto

• sondern durch Geldeingang bei der WEG

• und diesbezüglichen Zweckbeschluss, an

diesen ist der Verwalter gebunden



Wie verbuche ich dies nun

Es gibt 3 Varianten

Wie verbuche ich dies nun?

3 Varianten:

1.Erst auf Bewirtschaftung dann Rücklage

2. Erst Rücklage dann Bewirtschaftung

3. Quotelung

Vor- und Nachteile?



Denn wie verbuche ich eine Zahlung?

Auf welche Rücklage zuerst:

Wohnung

Tiefgarage

Aufzug

…

-Unter- und überjährige 

Sonderumlagen
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-Verbuchung von Zahlungen

auf Rückstände
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Verwalter fragen –

Referenten antworten
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Beschlussvorschlag:

Zwecks Darstellung der Ist-Rückstellung wird der
Anfangsbestand wie folgt ermittelt:
Die im Vermögensstatus der Jahresabrechnung
20__ ausgewiesenen offenen Forderungen gegen
Miteigentümer werden ohne Forderungsverzicht
zu Lasten des buchhalterischen Rückstellungs-
vermögens ausgebucht. Diese Forderungen sind
in einer Nebenbuchhaltung weiter darzustellen und
zu verfolgen, beigetriebene Beträge werden der
Instandhaltungsrückstellung zugeführt.

Auf Wiedersehen 

beim Deutschen Verwaltertag

am 22. – 24.09.2011 

im Hotel Palace am Kurfürstendamm !
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